
RICHTLINIEN FÜR DIE VEREINSFÖRDERUNG 
IN DER GEMEINDE MEITINGEN 

 
 

Zuletzt geändert durch Beschluss des Mgr vom 25.2.2015 (TOP 224) 
 
 

 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Die Vereine in der Gemeinde Meitingen Meitingen erfüllen einen bedeutenden Auftrag 
innerhalb unserer Gemeinwesens. 
 
Sie beleben in allen Bereichen das Zusammenleben und wirken auf die Meinungsbildung 
innerhalb des Ortes ein. In vielen Bereichen übernehmen sie Aufgaben der Gemeinde. 
 
Die Tätigkeit der Vereine ist deshalb förderungswürdig. Die folgenden Richtlinien regeln die 
Grundsätze der Vereinsförderung. 
 
§ 2 Grundvoraussetzungen der Förderung 
 
Ein örtlicher Verein kann grundsätzlich nur gefördert werden, wenn es sich um einen ideellen 
Verein handelt, dessen satzungsmäßiges Ziel den regeln der Gemeinnützigkeit entspricht 
und das Gebiet des Marktes Meitingen in seiner Vereinstätigkeit beinhaltet, wobei nicht 
erforderlich ist, dass die Gemeinnützigkeit im steuerlichen Sinn anerkannt ist. 
 
§ 3 Besondere Förderfähigkeit 
 
Voraussetzung der Förderfähigkeit ist die Anmeldung des Vereins bei der Gemeinde und die 
Aufnahme in die Liste der förderfähigen Vereine. Vor der Aufnahme in die Liste der 
förderfähigen Vereine werden die Grundvoraussetzungen überprüft. 
 
Fallen die Voraussetzungen bei einem bereits in die Vereinsliste eingetragenen Verein weg, 
entfällt die Förderfähigkeit ab dem nächsten Haushaltsjahr. 
 
§ 4 Förderbeitrag 
 
1.  Der Förderbeitrag wird in einen Grundförderbeitrag und in einen Jugendförderbeitrag 

unterteilt. 
 
2.  Grundförderbeitrag 

Der Grundförderbeitrag ergibt sich aus der Gesamtmitgliederzahl. 
Der Grundförderbeitrag beträgt jährlich: 
- siehe Anlage zu TOP 224 MGr vom 25.2.2015 –  

  
3.  Jugendförderbeitrag 

Für jedes jugendliche Vereinsmitglied gewährt die Gemeinde einen Jugendförderbeitrag 
von 6,00 €. 
Jugendlicher im Sinne dieser Bestimmung ist noch jedes Vereinsmitglied, das im 
laufenden Kalenderjahr das 18. Lebensjahr vollendet. 

 
 



§ 5 Nachweis der Förderfähigkeit 
 
1.  Über den Nachweis der allgemeinen Förderfähigkeit hinaus hat der Verein die für die 

Berechnung des Grund- und Jugendförderbeitrages erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
Dies sind im Besonderen: 
 
a) Vereinsmitgliederliste (getrennt: Erwachsene, Jugendliche) 
b) Beitragsnachweisliste, Nachweis des Gesamtbeitrages 
c) Mitgliedsmeldelisten an Dachverbände 

 
2.  Sofern aus den Mitgliedsmeldelisten an Dachverbände zweifelsfrei die für die 

Bezuschussung erforderlichen Angaben hervorgehen, entfallen weitere Nachweise. 
Stichtag für die Mitteilung der Mitgliederzahlen ist der 1.1. eines Kalenderjahres. 

 
3.  Die Fördersätze für die offene Jugendarbeit werden durch Einzelentscheidung unter 

entsprechender Anwendung dieser Richtlinien festgelegt. Unabhängig davon kann 
festgelegt werden, dass die Besucher und Teilnehmer nachgewiesen werden. 

 
 
§ 6 Investitionsförderung 
 
Die in diesen Richtlinien getroffenen Regelungen beziehen sich nicht auf 
Investitionsmaßnahmen.  
 
Über eine eventuelle Investitionsmaßnahmenbezuschussung  entscheidet die Gemeinde von 
Fall zu Fall. 
 
 
§ 7 Ausnahmen der Förderung 
 
Aus der Förderregelung sind folgende Organisationen ausgenommen: 
Caritas, Sozialstation, Evang. Altenhilfe, Evang. Hilfswerk und ähnliches Organisationen. 
Ebenso ist die SIGRI- Werkskapelle von dieser Förderregelung ausgenommen.  
Über die Förderung dieser Organisationen trifft die Gemeinde Einzelentscheidungen. 
 
 
§ 8 Freiwilligkeit  
 
Die Vereinsförderbeträge der Gemeinde sind freiwillige Leistungen, deren Gewährung einer 
regelmäßigen Überprüfung durch die Gemeinde unterzogen bleiben muss. Insbesondere 
entscheidet die Gemeinde im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens nach den 
finanziellen Möglichkeiten. Die Gemeinde kann in Einzelfällen von den Förderrichtlinien 
abweichen. 
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Regelung gilt erstmals ab dem Haushaltsjahr 1980. 
Die Auszahlung der Förderbeträge erfolgt jeweils zum 1. 6. eines Jahres, frühesten jedoch 
nach Verabschiedung des Haushaltsplanes. 
 
Meitingen den18.11.1980 
 
Rieger 
1.Bürgermeister 



Berechnungstabelle für die Vereinsförderung 

     
  Staffelung 2002  Erhöhung 

ursprüngliche Staffelung in DM umgestellt auf €  2015 

  gerundet  

 
  auf jede  gerundet auf  

 
   5 € gerundet  jede 5 € 

0 bis 50 Mitglieder 200,00 DM 105,00 €  125,00 

51 bis 100 " 400,00 DM 205,00 €  240,00 

101 bis 150 " 500,00 DM 260,00 €  300,00 

151 bis 200 " 600,00 DM 310,00 €  360,00 

201 bis 250 " 700,00 DM 360,00 €  415,00 

251 bis 300 " 800,00 DM 410,00 €  475,00 

301 bis 350 " 900,00 DM 460,00 €  530,00 

351 bis 400 " 1.000,00 DM 515,00 €  595,00 

401 bis 450 " 1.100,00 DM 565,00 €  650,00 

451 bis 500 " 1.200,00 DM 615,00 €  710,00 

501 bis 550 " 1.300,00 DM 665,00 €  765,00 

551 bis 600 " 1.400,00 DM 715,00 €  825,00 

601 bis 650 " 1.500,00 DM 770,00 €  890,00 

651 bis 700 " 1.600,00 DM 820,00 €  945,00 

701 bis 750 " 1.700,00 DM 870,00 €  1005,00 

751 bis 800 " 1.800,00 DM 920,00 €  1060,00 

801 bis 850 " 1.900,00 DM 975,00 €  1125,00 

851 bis 900 " 2.000,00 DM 1.025,00 €  1180,00 

901 bis 950 " 2.100,00 DM 1.075,00 €  1240,00 

951 bis 1.000 " 2.200,00 DM 1.125,00 €  1295,00 

1.001 bis 1.050 " 2.300,00 DM 1.180,00 €  1360,00 

1.051 bis 1.100 " 2.400,00 DM 1.230,00 €  1415,00 

1.101 bis 1.150 " 2.500,00 DM 1.280,00 €  1475,00 

1.151 bis 1.200 " 2.600,00 DM 1.330,00 €  1530,00 

1.201 bis 1.250 " 2.700,00 DM 1.385,00 €  1595,00 

1.251 bis 1.300 " 2.800,00 DM 1.435,00 €  1655,00 

1.301 bis 1.350 " 2.900,00 DM 1.485,00 €  1710,00 

1.351 bis 1.400 " 3.000,00 DM 1.535,00 €  1770,00 

1.401 bis 1.450 " 3.100,00 DM 1.585,00 €  1825,00 

1.451 bis 1.500 " 3.200,00 DM 1.640,00 €  1890,00 

1.501 bis 1.550 " 3.300,00 DM 1.690,00 €  1945,00 

1.551 bis 1.600 " 3.400,00 DM 1.740,00 €  2005,00 

1601 bis 1650 3.500,00 DM 1.790,00 €  2060,00 

1651 bis 1700 3.600,00 DM 1.845,00 €  2125,00 

1701 bis 1750 3.700,00 DM 1.895,00 €  2180,00 

1751 bis 1800 3.800,00 DM 1.945,00 €  2240,00 

1801 bis 1850 3.900,00 DM 1.995,00 €  2295,00 

1851 bis 1900 4.000,00 DM 2.050,00 €  2360,00 

Jugendliche 10,00 DM 5,50 €  6,00 
 


